
Der Kita-Beirat nach 

§ 7 KiTaG

Kita-Regionalkonferenz der Jugendämter 

am 11.05.2021
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Möglichst flächendeckend in RLP in Kitas ein Gremium 
derer zu haben, 

- die als Verantwortungsgemeinschaft den Blick 
auf die Kita als Ganzes werfen, 

- grundsätzliche Themen, die die strukturellen 
Grundlagen der Arbeit in der Kita betreffen, 
diskutieren

- und unter Berücksichtigung der im pädagogischen 
Alltag gewonnenen Perspektive der Kinder 
Empfehlungen dazu beschließen.
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Der Kita-Beirat:

Um was es geht:



Anzahl: zu gleichen Teilen stimmberechtigte 
Mitglieder (i.d.R. 2) von:

- Träger (Stimmanteil 50 %)

- Kita-Leitung (Stimmanteil 15 %)

- pädagogische Fachkräfte (Stimmanteil 15 %)

- Elternausschuss (Stimmanteil 20 %) 

sowie beratend: 

eine Fachkraft, die in der pädagogischen Arbeit  
gewonnene Perspektive des Kindes einbringt (FaKiP)
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Der Kita-Beirat: Seine Mitglieder 
(vgl. § 7 KiTaG und §1 KiTaGBeiratLVO)



Ziel: Finden eines von den Gruppen getragenen 
Konsenses

Zum Aufgabenbereich der grundsätzlichen 
Angelegenheiten zählen insbesondere 

- dauerhafte Veränderungen der Inhalte und Formen 
der Erziehungsarbeit, (Lt. Begründung zählen dazu: Änderungen der pädagog. 

Gruppenstruktur, die Einführung neuer päd. Programme, Veränderungen der Öffnungszeiten oder 
Verpflegungsangebote)

- dauerhafte Änderungen der Angebotsstruktur der 
Tageseinrichtung, zum Beispiel der Grundsätze des 
Verpflegungsangebots

- Ausgleichsmaßnahmen bei Unterschreitung des 
Personalschlüssels (vgl. Betriebserlaubnis  und § 21 Abs.6 Satz 3 KiTaG)

Sissi Westrich, Ministerium für Bildung, 11.05.2021 Regionalkonferenz JÄ
4

Der Kita-Beirat: Seine Aufgaben 
(vgl. § 4 KiTaGBeiratLVO)



- Den Vorsitz übernimmt ein vom Träger entsandtes 

Mitglied

- auf Vorschlag der vom Elternausschuss entsandten 

Mitglieder wählt der Beirat sein stellvertretendes 

vorsitzendes Mitglied,

- fasst die Beschlüsse mit Stimmenmehrheit; bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 

vorsitzenden Mitglieds,

- tagt  i. d. R. 1x jährlich

oder auf Antrag von 30 % der Mitglieder.
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Der Kita-Beirat: Organisatorisches

(KiTaG vgl.§ 7 Abs. 4 bis 7)



- Sitzungen grundsätzlich als Präsenzsitzung 
(Ausnahmen auch digital),

- das vorsitzende Mitglied leitet die Sitzungen,

- die Mitglieder geben ihre Stimmenanteile für ihre 
Gruppe einheitlich ab,

- über jede Sitzung wird ein Protokoll geführt, das den 
jeweiligen  Gruppen in geeigneter Weise zur Verfügung 
gestellt wird,

- der Beirat kann sich eine Geschäftsordnung geben 
(z.B. Größe des Beirates; Gäste mit Rederecht).
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Der Kita-Beirat: Organisatorisches

(vgl. §5 KiTaG BeiratLVO)



ab Juli:

- Berücksichtigung des Beirates bei der Kita-
Konzeption

- Überlegungen, wer aus den Reihen der pädagog. 
Fachkräfte als Fachkraft, die kompetent die im 
pädag. Alltag gewonnene  Perspektive des Kindes 
in den Beirat einbringen kann, wählbar ist (Wer hat 
Interesse am Thema, kann Perspektiven ermitteln 
bzw. bündeln und stellt sich dem Diskurs?)

- Info der Fachkräfte und Eltern zum Thema Kita-Beirat
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Der Kita-Beirat: 

Schritte zur Umsetzung 



Im November:

- alle Gruppen müssen ihre Vertretungen entsendet 
haben – d.h., Mitteilung der Personen an den Kita-
Träger oder einer von ihm benannten Person. 

- Diese müssen also vorher gewählt oder ausgewählt 
sein – je nach Gruppe; es muss also jeweils ein 
Treffen der pädagogischen Fachkräfte und des 
Elternausschusses stattgefunden haben)

Ab 1. Dezember:

- Beginn der Amtszeit des Kita-Beirates

- Organisation der Sitzung durch Träger

Sissi Westrich, Ministerium für Bildung, 11.05.2021 Regionalkonferenz JÄ 8

Der Kita-Beirat: 

Schritte zur Umsetzung 



- Sie hat Rückenwind, weil sie von den pädago-
gischen Fachkräften  gewählt ist (eine pädago-
gische Fachkraft nach Fachkräftevereinbarung ist, die 
regelmäßig mit den Kindern zusammenarbeitet)

- Als Sprecherin der im pädagogischen Alltag 
gewonnenen Perspektive der Kinder kann sie 
Ergebnisse der Begleitung und Beobachtung der 
Kinder sowie der sonstigen Partizipationsformen 
und Beschwerdekultur der Kita erfassen und im 
Kita-Beirat einbringen oder auch  gezielte 
Partizipationsmaßnahmen zu einem Thema
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Der Kita-Beirat: Die Rolle der FaKiP
Eine besondere Rolle – eine besondere Chance!



- Eine Arbeitsgruppe der Kita-Spitzen erarbeitet im Zuge 
des Kooperationsprojektes IBEB - BM „Kita-Beirat: 
Beteiligung und Demokratie gestalten“ eine 
Handreichung zum Kita-Beirat.

- Sie wird auf dem  Kita-Server www.kita.rlp.de unter dem 
Themenbereich „Kita-Gesetz“ und dort „Was ändert 
sich?“ eingestellt werden.

- Teilen Sie mir gerne mit, welche Fortbildungsbedarfe 
Sie (z. B. für die FaKiP) sehen!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Der Kita-Beirat:

Was hilft weiter?

http://www.kita.rlp.de/

